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Norm

AuslBG §13a;

AuslBG §4 Abs6 idF 1991/684;

AuslBG LandeshöchstzahlenV 1993;

AVG §58 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Landeshöchstzahlen nach § 13a AuslBG sind durch Verordnung festzusetzen. Eine P<icht der Behörde, in ihrem

Bescheid zu begründen, wie die in der von ihr angewendeten Verordnung (hier: LandeshöchstzahlenV für 1993)

festgesetzte Landeshöchstzahl zustande gekommen ist, besteht nicht.

Schlagworte

Spruch und Begründung
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